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Vorsitz Meyer Samuel 
  
Protokoll Tschannen Nadin 
  
Stimmenzähler Vorgeschlagen und gewählt ist: 

- Rickli Hans 
  
Einberufung Publikation im Anzeiger Oberaargau Nr. 18 vom  

04. Mai 2023 und Nr. 22 vom 01. Juni 2023 
 
Es sind keine Einsprachen eingegangen. Die Versamm-
lung wird als rechtsgültig erklärt. 

  
Stimmberechtigte 1'689 
  
Anwesend 61 Stimmberechtigte = 3.61% 
  
Gäste Keine 
  
Sitzungsdauer 19:30 Uhr bis 20:20 Uhr 
  
Einberufung (Art. 9 Gemeindeverordnung und Art. 32 Organisationsreglement) 
Gemäss Art. 9 der Gemeindeverordnung (GV) vom 16. Dezember 1998 und Art. 32 des Organisations-
reglements (OgR) der Einwohnergemeinde Wiedlisbach vom 09. Dezember 2019 muss mindestens 30 
Tage vor der Versammlung einberufen werden (Anzeiger Oberaargau vom 04. Mai 2023 und 01. Juni 
2023). Die Aktenauflage ist vorschriftsgemäss vor der Versammlung erfolgt. Die Einladung wurde in alle 
Haushaltungen verteilt. Die Orientierungsschrift wurde rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 
 
Stimmrecht (Art. 21 OgR) 
Gemäss Art. 21 des OgR sind stimmberechtigt: Schweizer und Schweizerinnen, die das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben und seit mindestens 3 Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Wiedlisbach haben. Die 
Nichtstimmberechtigten werden aufgefordert, separat zu sitzen. Hofer Patrick, Gemeindeverwalter und 
Tschannen Nadin, Protokollführerin haben kein Stimmrecht. Das Stimmrecht der übrigen Anwesenden 
wird nicht bestritten. 
 
Medien (Art. 56 OgR) 
Gemäss Art. 56 OgR kann die Versammlung Bild- und Tonaufnahmen erlauben. Jede stimmberechtigte 
Person kann verlangen, dass ihre Äusserungen nicht aufgezeichnet werden. 
 
Fehler / Beschwerden (Art. 35 OgR) 
Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 35 OgR auf festgestellte Verfahrensfehler 
sofort hinzuweisen ist. Unterlässt eine stimmberechtigte Person einen solchen Hinweis, sind die Be-
schwerdemöglichkeiten eingeschränkt. 
 
Die Versammlung ist hiermit eröffnet. 
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Traktandum 1 

0.110.79 Gemeindeversammlung 

Traktandenliste 

Referent: Meyer Samuel  
1. Jahresrechnung 2022; Beratung und Genehmigung 
2. Gerzmattstrasse und Randfluhweg, Sanierung Strassenbelag, Wasser- und Kanali-

sationsleitung, Kreditantrag 
3. Verschiedenes 
 
Der Vorsitzende fragt an, ob eine Änderung der Reihenfolge verlangt wird.  

 
Diskussion 
Die Diskussion wird nicht verlangt. 
 
Beschluss 
Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und in der rubrizierten Reihenfolge ver-
handelt. Gemäss Art. 38 Organisationsreglement ist das Eintreten somit obligatorisch. 
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Traktandum 2 

0.210.13 Jahresrechnung 

Jahresrechnung 2022; Genehmigung 

Referent: Meyer Samuel 

Die Erfolgsrechnung zur Jahresrechnung schliesst per 31. Dezember 2022 wie folgt 
ab: 
 
Aufwand Gesamthaushalt CHF 11'146'091.89 
Ertrag Gesamthaushalt CHF 11'392'219.38 
Ertragsüberschuss CHF 246'127.49 
 
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 246'127.49 ab. 
Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 974'200.00. Die Besserstellung gegen-
über dem Budget 2022 beträgt somit CHF 1'220'327.49. 
 
Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 9'568'094.57 
Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 9'568'094.57 
Ertragsüberschuss CHF 0.00 
 
Der Allgemeine Haushalt schliesst infolge Verbuchung von vorgeschriebenen zusätzli-
chen Abschreibungen neutral mit CHF 0.00 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss 
von CHF 871'600.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 beträgt somit 
CHF 871'600.00. 
 
Aufwand Wasserversorgung CHF 421'628.70 
Ertrag Wasserversorgung CHF 370'384.16 
Aufwandüberschuss CHF 51'244.54 
 
Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Verlust von CHF 51'244.54 
ab. Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 68'700.00. Die Besserstellung gegenüber dem 
Budget 2022 beträgt CHF 17'455.46. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF 
Wasserversorgung beträgt CHF 555'075.89 (Konto 29001.01). Der Bestand des Wert-
erhalts beläuft sich auf CHF 2'885'164.65 (Konto 29301.01). 
 
Aufwand Abwasserentsorgung CHF 1'008'123.12 
Ertrag Abwasserentsorgung CHF 1'269'922.26 
Ertragsüberschuss CHF 261'799.14 
 
Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Gewinn von 
CHF 261'799.14 ab. Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 23'300.00. Die Besserstel-
lung gegenüber dem Budget 2022 beträgt CHF 285'099.14. Das Eigenkapital (Rech-
nungsausgleich) der SF Abwasserentsorgung beträgt CHF 2'561'504.42 (Konto 
29002.01). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 2'415'994.77 (Konto 
29302.01). 
 
Aufwand Abfall CHF 148'245.50 
Ertrag Abfall CHF 183'818.39 
Ertragsüberschuss CHF 35'572.89 
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Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Gewinn von CHF 35'572.89 
ab. Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 10'600.00. Die Besserstellung gegenüber dem 
Budget 2022 beträgt CHF 46'172.89. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF 
Abfallentsorgung beträgt CHF 363'009.19 (Konto 29003.01). 
 
Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 1'453'270.56 getätigt. Budgetiert waren Nettoin-
vestitionen von CHF 1'838'000.00. Grund für die tieferen Nettoinvestitionen sind die Ver-
buchung des Projektes ZpA (Spezialfinanzierung Abwasser) in der Erfolgsrechnung und 
teilweise Verzögerungen in Projekten der Gemeinde. 
 
Den Stimmberechtigten werden die wichtigsten Geschäftsfälle erläutert: 
- Aus der Schlussrechnung des Kantons für das Schuljahr 2021/2022 konnten rund 

CHF 46'000.00 vereinnahmt werden, was nicht budgetiert war.  
- Schulgelder an andere Gemeinden auf Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe fie-

len total um rund CHF 67'000.00 tiefer aus als budgetiert. 
- Eine Rückerstattung aus Gemeindebeiträgen 2021 des Oberstufenverbandes Wied-

lisbach bescherte der Gemeinde nicht budgetierte Erträge von CHF 48'711.95. 
- Die Vergütung der Gemeinde an den Staat für den Lastenausgleich Sozialhilfe fiel 

um gut CHF 53'500.00 tiefer aus als budgetiert.  
- Die Fernsehgenossenschaft Wiedlisbach wurde per 11.01.2022 aus dem Handelsre-

gister des Kantons Bern gelöscht. Damit fand der Übertrag von 45'000 Aktien mit 
einem Nominalwert von je CHF 10.00 der ggs netz ag an die Einwohnergemeinde 
Wiedlisbach statt. Die CHF 450'000.00 durften erfolgswirksam im Jahr 2022 verbucht 
werden und für die Beteiligung wurde im Sinne des Vorsichtsprinzips CHF 135'000.00 
als Wertberichtigung verbucht. Der nicht budgetierte Mehrertrag aus dieser Aktien-
übertragung beträgt somit CHF 315'000.00. 

- Die Erträge aus Quellensteuern liegen mit CHF 177'506.90 rund 
CHF 57'500.00 über dem budgetierten Wert. 

- Steuererträge aus aktiven Steuerausscheidungen natürlicher und juristischer Perso-
nen fielen insgesamt um knapp CHF 85'000.00 höher aus als angenommen.  

- Der Mehrertrag aus Sonderveranlagungen beträgt rund CHF 76'700.00, der Mehrer-
trag aus Grundstückgewinnsteuern knapp CHF 156'400.00.  

- Erträge aus Liegenschafssteuern sind rund CHF 49'000.00 höher als budgetiert. 
- Die Zahlung des Kantons Bern für den Disparitätenabbau fiel um rund CHF 60'000.00 

höher aus als budgetiert. 
- Die planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens blieben rund 

CHF 90'000.00 unter den budgetierten Werten. Die Abschreibungen auf bestehen-
dem Verwaltungsvermögen werden jeweils direkt der Feuerwehr Jurasüdfuss belas-
tet. 

- Über die gesamte Erfolgsrechnung wurden diverse Budgetkredite nicht ausge-
schöpft. Summiert tragen diese Positionen massgeblich zum besseren Ergebnis bei. 

 
Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2022 CHF 20'180'911.85 (Vorjahr:  
CHF 20'961'343.24). Davon beläuft sich das Finanzvermögen auf CHF 8'495'512.84 
(Vorjahr: CHF 10'119'425.79). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme 
von CHF 1'623'912.95. Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31.12.2022  
CHF 11'685'399.01 (Vorjahr: CHF 10'841'917.45), was einer Zunahme von  
CHF 843'481.56 entspricht. Das Fremdkapital ist auf CHF 5'580'947.86 (Vorjahr:  
CHF 6'720'210.97) gesunken. Das Eigenkapital (SG 29) beträgt per 31.12.2022  
CHF 14'599'963.99 (Vorjahr: CHF 14'241'132.27) und hat sich damit um  
CHF 358'831.72 erhöht. Das massgebende Eigenkapital (SG 299) beläuft sich un-
verändert auf CHF 4'079'029.88 (Vorjahr: CHF 4'079'029.88). 
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Aufsichtsstelle Datenschutz 
Gemäss Art. 15 Abs. 3 des Organisationsreglements ist das Rechnungsprüfungsorgan, 
die ROD Treuhand AG, beauftragt, die Einhaltung des Datenschutzes zu überwachen. 
Sie erstattet jährlich Bericht. Im Berichtsjahr 2022 sind keine Beanstandungen anzu-
merken. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüber-
schuss (Gesamthaushalt) von CHF 246'127.49 zu genehmigen. 
 
Diskussion 
Die Diskussion wird nicht verlangt. 
 
Beschluss 
Die Jahresrechnung 2022 wird mit einem Ertragsüberschuss (Gesamthaushalt) von 
CHF 246'127.49 einstimmig genehmigt. 
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Traktandum 3 

6.150.219 Projekt Mehrjahresplanung, Gerzmattstrasse/Randfluhweg, Sa-
nierung Strassenbelag und Kanalisationsleitung 

Gerzmattstrasse und Randfluhweg, Sanierung Strassenbelag, Wasser- und Kana-
lisationsleitung, Kreditantrag 
Referent: Nussbaumer Patrick 

Die Einwohnergemeinde Wiedlisbach beabsichtigt gestützt auf das Projekt «Infrastruk-
turplanung Wiedlisbach» sowie die Massnahmenpläne aus dem GWP und GEP, die 
Werkleitungen und Bestandteile der Gerzmattstrasse und des Randfluhwegs zu erneu-
ern. 
 
Bestand Strassenbau 
Die Gerzmattstrasse ab der ASM-Bahnlinie bis zur Verzweigung Randfluhweg sowie der 
gesamte Randfluhweg sind Teil dieses Projekts. Der Abschnitt auf der Gerzmattstrasse 
weist eine Strassenbreite von ca. 5m auf und ist ca. 220m lang. Der Randfluhweg ist ca. 
4.5m breit und 170m lang. 
 
Bestand Gerzmattstrasse 
Gemäss Strassenzustandserhebung aus dem Jahre 2021 ist die Gerzmattstrasse in ei-
nem genügenden Zustand. Es gibt einige Flickstellen. Die Strassenoberfläche ist eben, 
was darauf hindeutet, dass der Strassenkoffer in einem guten Zustand ist. Beim Rand-
abschluss auf der südlichen Seite ist das Füllmaterial grösstenteils nicht mehr vorhan-
den. 
 
Bestand Randfluhweg 
Gemäss Strassenzustandserhebung aus dem Jahre 2021 ist beim Randfluhweg eine 
Sanierung des Strassenbelags in Betracht zu ziehen. Im Belag gibt es defekte Stellen 
und Risse. Die Strassenoberfläche weist trotz diversen Mängeln ein ebenmässiges Bild 
auf, was darauf schliessen lässt, dass die Fundationsschicht in Ordnung ist. Auf der 
Parzelle Nr. 814 befindet sich ein Wendeplatz (Eigentum Gemeinde Wiedlisbach). Ge-
mäss visueller Beurteilung hat dieser keinen guten Belagsaufbau. 
 
Bestand Wasserversorgung 
Die bestehende Leitung im Randfluhweg und in der Gerzmattstrasse weist einen Durch-
messer von DN 100mm auf. Die Leitungslänge ohne Hausanschlüsse beträgt ca. 385m. 
 
Bestand Abwasserentsorgung 
Die Kanalisationsleitung verläuft südlich des Randfluhwegs im Kulturland und anschlies-
send in der Gerzmattstrasse. Im Abschnitt von KS 135 bis KS 145 ist die bestehende 
Betonleitung betreffend hydraulischen sowie baulichen Massnahmen zu überprüfen. Der 
Durchmesser beträgt zwischen 250 und 600mm. Alle Parzellen an der Gerzmattstrasse, 
am Randfluh-, Buchmatt- und Talackernweg entwässern in diese Leitung. Dazu kommt 
die Strassenentwässerung der Gerzmattstrasse und des Randfluhwegs. 
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Gemäss den Kanalfernsehaufnahmen vom November 2022 ist der Zustand wie folgt be-
urteilt: 
- Die Abwasserleitungen bestehen aus 1m langen Betonrohren (nicht dicht). 
- Die Leitungen befinden sich in der Zustandsaufnahme 2 (Sanierungen sind mittelfristig 

erforderlich und innert 3 bis 5 Jahren auszuführen). 
 

Projekt Strassenbau 
Bei der Gerzmattstrasse wird der Deckbelag vollflächig ersetzt. Auf der südlichen Seite 
werden die Randabschlüsse fast vollständig ersetzt. Beim Randfluhweg wird die Deck- 
und Tragschicht erneuert. Bei den anliegenden Vorplätzen werden neue Randab-
schlüsse vorgesehen. Auf der Parzelle Nr. 814 ist eine Wendenische nach der VSS 
Norm 40 052 vorgesehen. Dabei wird der komplette Strassenaufbau entfernt und neu 
erstellt. Die restliche Fläche auf der Parzelle soll genutzt werden, damit die Wendenische 
über die Schulter entwässert werden kann. Die BKW beabsichtigt im Randfluhweg eine 
Trasseesanierung. Da heute die Kabel der öffentlichen Beleuchtung in der Rohranlage 
der BKW verlegt sind, wird sich die Gemeinde anteilig an den Kosten für die Anpassun-
gen beteiligen müssen. 
 
Projekt Wasserversorgung 
Die bestehende und unterdimensionierte Wasserleitung (Grauguss Ø 100mm) wird 
durch neue Wild Rohre Novo-Sit HOZ ZMU Ø 125 C64N ersetzt. Die Hydranten sind 
altersbedingt nicht zu ersetzen, die Hydrantenzuleitungen werden jedoch erneuert. Die 
Hausanschlussleitungen werden im Strassenbereich ebenfalls ersetzt. Die Hausan-
schlüsse werden mit einem T-Stück mit anschliessendem Schieber ausgeführt. Die An-
passungsarbeiten respektive Erneuerungsarbeiten erfolgen innerhalb des gesamtes 
Strassenkörpers. 
 
Projekt Abwasserentsorgung 
Mischabwasser 
Aufgrund der Tiefe der Leitungen (ca. 2.3m bis 2.7m gespriesster Graben) soll eine gra-
benlose Sanierung mittels Inliner erfolgen. Bei den Kontrollschächten müssen punktuelle 
Sanierungen ausgeführt werden. Zusätzlich werden Schachtabdeckungen ersetzt. Die 
Mischabwasserleitung ist hauptsächlich zwischen KS 136 und KS 139 hydraulisch stark 
ausgelastet. Um diese zu entlasten, soll das Strassenabwasser des Randfluhwegs in 
eine neu erstellte Reinabwasserleitung umgeleitet werden.  
 
Reinabwasser 
Um die Mischabwasserleitung (MW) zu entlasten, wird der Randfluhweg über eine neue 
Reinabwasserleitung (PP) entwässert. Die bestehenden Strassenabläufe werden er-
setzt. 
 
Kosten 
Kostengrundlage Erfahrungswerte 2022 
Kostengenauigkeit +/- 20% 
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Kostenzusammenstellung 
Wasserversorgung 
Wasserleitung Fr. 290'000.00 
Hydrantenzuleitung Fr. 15'000.00 
Formstücke Fr. 20'000.00 
Hausanschlüsse Fr. 105'000.00 
Anteil Strasse Fr. 150'000.00 
Total Wasserversorgung Fr. 580'000.00 
 
Abwasserentsorgung 
Inliner NW 500-600 Fr. 65'000.00 
Inliner NW 250-350 Fr. 100'000.00 
Hausanschlüsse Fr. 7'500.00 
Reinabwasserleitung Fr. 132'500.00 
KS Neu Fr. 35'000.00 
KS-Deckel Fr. 15'000.00 
Anteil Strasse Fr. 175'000.00 
Total Abwasserentsorgung Fr. 530'000.00 
 
Strassenbau 
Belagsersatz Randfluhweg Fr. 130'000.00 
Deckbelagsersatz Gerzmattstrasse Fr. 110'000.00 
Wendeniesche Randfluhweg Fr. 15'000.00 
Abschlüsse Fr. 75'000.00 
Anpassungen zu Privaten Fr. 150'000.00 
Strassenabläufe Fr. 10'000.00 
Strassenabläufe/Schlammsammler Fr. 50'000.00 
Beleuchtungsanpassungen Fr. 20'000.00 
Abzug Anteil Kanalisation - Fr. 175'000.00 
Abzug Anteil Wasser - Fr. 150'000.00 
Total Strassenbau Fr. 235'000.00 
 
Zusammenzug 
Wasserversorgung Fr. 580'000.00 
Abwasserentsorgung Fr. 530'000.00 
Strassenbau Fr. 235'000.00 
Unvorhergesehenes 10% Fr. 135'000.00 
Total Fr. 1'480'000.00 
 
Die Nebenkosten (Planungshonorar, Geometerkosten, etc.) von ca. 15% (ca. CHF 
200'000.00) sind in den oben aufgeführten Kosten eingerechnet. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, für die Sanierung der Wasser- und Kanalisationslei-
tungen sowie des Strassenbelages Gerzmattstrasse und Randfluhweg einen Kredit von 
CHF 1'480'000.00 zu genehmigen. Die Kompetenz zur Auftragserteilung und  
-überwachung soll der Bau- und Verwaltungskommission erteilt werden. 
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Diskussion 
Gerber Hans Peter erkundigt sich, ob es Koordinationsmöglichkeit gibt, mit privaten 
Sanierungsarbeiten. Nussbaumer Patrick informiert, dass auf Stufe Vorprojekt noch 
keine konkreten Vorschläge vorhanden sind. Sobald das Ausführungsprojekt vorhanden 
ist, werden die Anwohner darauf hingewiesen, dass allfällige private Sanierungsarbeiten 
koordiniert werden können. 
 
Gerber Hans Peter möchte zudem wissen, ob beim Einbau der Reinabwasserleitung 
die Kofferung beschädigt wird. Nussbaumer Patrick informiert, dass es sich um eine 
neue Leitung handelt. Diese verläuft im Strassenkörper und wird in einem offenen Gra-
ben verlegt. Sollte die Reinabwasserleitung nicht verlegt werden, genügt die Dimension 
der Kanalisationsleitung nicht aus.  
 
Beschluss 
Für die Sanierung der Wasser- und Kanalisationsleitung sowie des Strassenbelages 
Gerzmattstrasse und Randfluhweg wird ein Kredit von CHF 1'480'000.00 einstimmig ge-
nehmigt. Die Kompetenz zur Auftragserteilung und -überwachung wird der Bau- und 
Verwaltungskommission erteilt. 
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Traktandum 4 

0.110.79 Gemeindeversammlung 

Verschiedenes 

Bevilacqua Katja informiert betreffend Schliessung des Primarschulhauses. Am 22.05.2023 
entschied der Gemeinderat, das Primarschulhaus per 26.05.2023 zu schliessen. Seither ist viel 
geschehen und den Anwesenden soll ein Einblick in den aktuellen Betrieb gegeben werden.  
 
Das Primarschulhaus ist 150-jährig und hat viel erlebt. Dass das Gebäude sanierungsbedürftig 
ist, ist seit langem bekannt. Die Anforderungen betreffend Brandschutz und Erdbebensicherheit 
sind nicht mehr gegeben. Seit einiger Zeit ist kein Warmwasser mehr vorhanden, weil die Lei-
tungen verrostet sind. Die Sanitäranlagen befinden sich in einem allgemein schlechten Zustand. 
Im Dachbereich ist keine Dämmung vorhanden, was zur Überhitzung der Zimmer im Sommer 
führt. Die Bauzustandsanalyse aus dem Jahr 2015 zeigte, dass das Gebäude zum damaligen 
Zeitpunkt noch funktionsfähig war, jedoch die natürliche Alterung stark fortgeschritten ist. Der 
Gesamteindruck war damals noch genügend.  
 
Im Dezember 2020 wurde ein Projektteam durch den Gemeinderat eingesetzt mit dem Auftrag, 
die Sanierung des Primarschulhauses anzugehen. Es wurde ein Planungskredit für eine fun-
dierte Zustandsanalyse gesprochen.  
 
Im Januar 2021 wurde ein Laserscan durchgeführt und sämtliche Pläne wurden digitalisiert. Im 
Juli 2021 fanden Sondierungen der Statik und der Schadstoffe statt. Anschliessend wurde der 
Expertenbericht zur Holzbaustatik ausgearbeitet, welcher im Oktober 2021 vorlag. Im Januar 
2022 folgte der Expertenbericht der Erdbebensicherheit. Dem Projektteam war bewusst, dass 
gestützt auf die Expertenberichte Handlungsbedarf besteht. Zu diesem Zeitpunkt lag jedoch 
keine Empfehlung des Expertenteams vor, dass aus Sicherheitsgründen ein sofortiges Han-
deln angezeigt ist. Im April 2022 fanden erneut Sondierungen für das Sicherungskonzept statt. 
Vom Juli bis November 2022 wurde das Sicherungskonzept erarbeitet. Im Dezember 2022 lag 
die Kostenschätzung für das Sicherungskonzept vor. Das Projektteam war über die Massnah-
men gemäss Sicherungskonzept erschrocken. Die Bauzeit für die Umsetzung der Massnah-
men hätte 6 bis 8 Monate gedauert und ca. Fr. 900'000.00 gekostet. Das Primarschulhaus 
hätte für die Umsetzung der Massnahmen geräumt werden müssen. Mit diesen Massnahmen 
hätte lediglich die Statik sichergestellt werden können. Die Anforderungen betreffend Brand-
schutz und Erdbebensicherheit wären damit nicht erfüllt worden. Am 22.05.2023 lag die Zweit-
meinung eines unabhängigen Holzbauingenieurs vor, welcher dem Gemeinderat empfohlen 
hat, sofort zu handeln und das Primarschulhaus somit zu schliessen.  
 
Bezüglich der geplanten Übung der Feuerwehr Jurasüdfuss vom 24.05.2023 kamen diverse 
Fragen auf. Deshalb erfolgte eine erneute Überprüfung der Statik. Da der Holzbauingenieur dem 
Gemeinderat empfohlen hat, die Übung der Feuerwehr Jurasüdfuss abzusagen, wurde erneut 
über die Nutzung des Primarschulhauses diskutiert. Da die Zweitmeinung des Holzbauingeni-
eures eine klare Empfehlung beinhaltete, entschied sich der Gemeinderat, das Primarschulhaus 
zu schliessen. Am 23.05.2023 wurden die Lehrpersonen über den Entscheid informiert und am 
24.05.2023 schliesslich die Schulkinder und die Eltern. Am 26. und 30.05.2023 fand keine 
Schule statt. So hatten die Lehrpersonen genügend Zeit, sich neu zu organisieren.  
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Bevilacqua Katja spricht der Schulleitung sowie den Lehrpersonen ein grosses Kompliment 
aus und bedankt sich für deren lösungsorientiertes Handeln in dieser herausfordernden Zeit. 
Der ordentliche Schulbetrieb wurde am 31.05.2023 wieder aufgenommen. Der Fokus liegt der-
zeit darauf, die räumliche Übergangslösungen, welche bis im Herbst 2023 genutzt werden, be-
zugsbereit fertigzustellen. Anschliessend ist vorgesehen, dass auf dem Parkplatz der Froburg 
Container aufgestellt werden.  
 
Mittlerweile konnte für alle 8 Klassen eine räumliche Übergangslösung gefunden werden. Die 
Tagesschule zieht in die Froburg ein. Die 1./2. Klassen werden in die Kindergärten Riebeli und 
Kreuzrain verteilt. Die 3./4. Klassen erhalten je ein Klassenzimmer in der Froburg. Und die bei-
den 5./6. Klassen können im Hochhaus der ImmobilienGenossenschaft Oberaargau einziehen. 
Die Räumlichkeiten können noch in dieser Woche bezogen werden. 
 
Bevilacqua Katja teilt mit, dass es für eine solche Situation die ganze Gemeinde benötigt. Es 
ist schön zu sehen, wie viel Unterstützung angeboten wird. Die Männerriege beispielsweise hat 
bereits fleissig bei Umzugs- und Aufbauarbeiten geholfen. Das Projekt Sanierung Primarschul-
haus wird angegangen. Wichtig war zum jetzigen Zeitpunkt jedoch, eine räumliche Übergangs-
lösung für alle Schulkinder zu finden. Derzeit laufen die Abklärungen bezüglich Aufstellen der 
Container auf dem Parkplatz der Froburg. Dem Gemeinderat ist es zudem wichtig, die Kommu-
nikation offen zu gestalten. 
 
Adatte Rolf erkundigt sich, was in den Jahren 2015 bis 2020 geschah. Als sein Sohn die Pri-
marschule besuchte, war bereits bekannt, dass das Primarschulhaus sanierungsbedürftig ist. 
Bevilacqua Katja teilt mit, dass sie ihre Arbeiten im Gemeinderat im Jahr 2018 aufgenommen 
hat. Was vorher geschah, kann sie nicht beurteilen. Sie hat mit dem Projekt der Schulraumer-
weiterung Kindergarten Kreuzrain gestartet. Wichtig ist es aus ihrer Sicht, jetzt zu handeln. Der 
Vorsitzende ergänzt, dass es sich bei dem Sanierungsprojekt um einen langjährigen Prozess 
handelt. Zuerst muss entschieden werden, wie die Sanierungsarbeiten aller betroffenen Ge-
bäude zu priorisieren sind. Dass ein umgehendes Handeln notwendig sein wird, wurde erst mit 
dem Bericht des Holzbauingenieurs klar. 
 
Der Vorsitzende dankt für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung sowie für den Rückhalt 
aus der Bevölkerung und wünscht allen eine schöne Sommerzeit.  
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Für das Protokoll 
Einwohnergemeinde Wiedlisbach 
Der Gemeindepräsident Der Sekretär 
 
 
 
Samuel Meyer   Patrick Hofer 


